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76. Jahrgang

Montag, 2. März 2020  

B 1179

1. Sitzung des Stadtwahlaus-
schusses:
Die Sitzung des Stadtwahlaus-
schusses zur Feststellung des ab-
schließenden Wahlergebnisses für 
die Wahl der Oberbürgermeisterin 
/ des Oberbürgermeisters in der 
Stadt Regensburg am Sonntag, 
15. März 2020 findet statt am

Dienstag, 17. März 2020 um 
11:00 Uhr

im Neuen Rathaus, D.-Martin-
Luther-Str. 1,  

93047 Regensburg,
Zimmer-Nr. 0.004

Der Wahlausschuss stellt in der 
Sitzung das abschließende Wahl-
ergebnis fest (Art. 19 Abs. 3 Satz 2 
des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes).
Der Wahlausschuss verhandelt, 
berät und entscheidet in öffentli-
cher Sitzung, soweit nicht Rück-
sichten auf das Wohl der Allge-
meinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegen-

stehen (Art. 17 Abs. 2 des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgeset-
zes). In diesen Fällen berät und 
entscheidet er in nicht öffentlicher 
Sitzung über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in 
nicht öffentlicher Sitzung gefasst 
wurden, werden der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

2. Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses; Fristbeginn für 
die Annahme der Wahl:
Unter dem Vorbehalt der Feststel-
lung des abschließenden Wahler-
gebnisses durch den Wahlaus-
schuss wird das ermittelte 
vorläufige Wahlergebnis durch

1)  Anschlag am Neuen Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Str. 1, 93047 
Regensburg

2)  Veröffentlichung auf der 
Homepage der Stadt Regens-
burg

gegenüber der Öffentlichkeit ver-
kündet.

Für den Beginn der Frist, inner-
halb der Personen
 •  die aufgrund eines Wahlvor-

schlags gewählt wurden, die 
Wahl ablehnen können, oder

 •  die nicht aufgrund eines 
Wahlvorschlags gewählt wur-
den, zu erklären haben, ob sie 
die Wahl annehmen 

(Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
Satz 1 Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz), ist die oben genann-
te Form bzw. Art der Verkündung 
unter Nr. 1 des vorläufigen Wahl-
ergebnisses entscheidend.

Regensburg, 2. März 2020
In Vertretung

Müller
Stellvertretender Stadtwahlleiter

Bekanntmachung
der Sitzung des Stadtwahlausschusses

zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses sowie
der Form der Verkündigung des vorläufigen Wahlergebnisses für 

die Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters
in der Stadt Regensburg am Sonntag, 15. März 2020
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1. Sitzung des Stadtwahlaus-
schusses:
Die Sitzung des Stadtwahlaus-
schusses zur Feststellung des ab-
schließenden Wahlergebnisses für 
die Wahl des Stadtrats in der 
Stadt Regensburg am Sonntag, 
15. März 2020 findet statt am

Dienstag, 31. März 2020 um 
11:00 Uhr

im Neuen Rathaus, D.-Martin-
Luther-Str. 1,  

93047 Regensburg,
Zimmer-Nr. 0.004.

Der Wahlausschuss stellt in der 
Sitzung das abschließende Wahl-
ergebnis fest (Art. 19 Abs. 3 Satz 2 
des Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetzes).
Der Wahlausschuss verhandelt, 
berät und entscheidet in öffentli-
cher Sitzung, soweit nicht Rück-
sichten auf das Wohl der Allge-
meinheit oder auf berechtigte 
Ansprüche Einzelner entgegen-

stehen (Art. 17 Abs. 2 des Ge-
meinde- und Landkreiswahlgeset-
zes). In diesen Fällen berät und 
entscheidet er in nicht öffentlicher 
Sitzung über den Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Beschlüsse, die in 
nicht öffentlicher Sitzung gefasst 
wurden, werden der Öffentlichkeit 
bekannt gegeben, sobald die 
Gründe für die Geheimhaltung 
weggefallen sind.

2. Verkündung des vorläufigen 
Wahlergebnisses; Fristbeginn für 
die Annahme der Wahl:
Unter dem Vorbehalt der Feststel-
lung des abschließenden Wahler-
gebnisses durch den Wahlaus-
schuss wird das ermittelte 
vorläufige Wahlergebnis durch

1)  Anschlag am Neuen Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Str. 1, 93047 
Regensburg

2)  Veröffentlichung auf der 
Homepage der Stadt Regens-
burg

gegenüber der Öffentlichkeit ver-
kündet.

Für den Beginn der Frist, inner-
halb der Personen,
 •  die aufgrund eines Wahlvor-

schlags gewählt wurden, die 
Wahl ablehnen können, oder

 •  die nicht aufgrund eines 
Wahlvorschlags gewählt wur-
den, zu erklären haben, ob sie 
die Wahl annehmen

(Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 
Satz 1 Gemeinde- und Landkreis-
wahlgesetz), ist die oben genann-
te Form bzw. Art der Verkündung 
unter Nr. 1 des vorläufigen Wahl-
ergebnisses entscheidend.

Regensburg, 2. März 2020 
In Vertretung

Müller
Stellvertretender Stadtwahlleiter

Bekanntmachung
der Sitzung des Stadtwahlausschusses

zur Feststellung des abschließenden Wahlergebnisses sowie
der Form der Verkündung des vorläufigen Wahlergebnisses

für die Wahl des Stadtrats am 15. März 2020 
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu ver-
geben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
19 E 069 – Blitzschutzanlagen DIN 
18384, Generalsanierung und Aufsto-
ckung der Grundschule Königswiesen
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 19.02.2020

20 E 017 – Sportplatzbauarbeiten DIN 
18035, Neubau der Kreuzschule 
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung im EU-Amtsblatt am 19.02.2020

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter www.
vergabe.bayern.de und www.regensburg.
de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
20 A 021 – Neubau Servicegebäude am 
Schwanenplatz

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de und www.regensburg.de/ver-
gaben

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOL/A
20 A 042 – Lieferung eines Fahrgestells 
für einen Hubarbeitsbühnenaufbau
20 A 045 – Lieferung von DELL Servern
20 A 043 – Sicherheitsdienstleistungen 
Mai- und Herbstdult 2020

Nähere Informationen zu oben genannt-
en Ausschreibungen siehe unter www.
regensburg.de/vergaben und/oder www.
vergabe.bayern.de

Vorankündigung
Information über beabsichtigte Be-
schränkte Ausschreibungen nach 
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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